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Recht & Steuern 

Ein Feld, gern mit 

Fallen bestückt: 

Einsichtsrechte und 
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Beteiligten

Anfragen privater Krankenversicherer
Was sollten Zahnärzte beachten, wenn sie von privaten Krankenversicherern Anfragen 
zum Gesundheitszustand, dem Behandlungsablauf oder aber zu einer geplanten  
Behandlung eines eigenen Patienten erhalten? Ein Überblick zu den Möglichkeiten.

Autorin: Dr. jur. Kathrin Janke, Justitiarin der 
Zahnärztekammer Nordrhein

Insbesondere bei Patienten, die eine private 
Krankenzusatzversicherung abgeschlossen 
haben, kommt es regelmäßig zu Anfragen die 
Behandlung betreffend. Dabei kann es sich um 
Anfragen vor Abschluss des Versicherungs-
vertrags, bei bestehendem Versicherungsver-
hältnis im Vorfeld einer geplanten Behandlung 
oder aber nach der Behandlung im Rahmen 
der vom Patienten begehrten Kostenerstat-
tung handeln. 

Mangels Rechtsbeziehung und in Anbetracht 
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mittelbare Korrespondenz zwischen Zahnarzt 
und dem privaten Krankenversicherer eines 
Patienten nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen möglich, die es im Einzelfall zu überprüfen 
gilt. 

Da der Arbeits- und Zeitaufwand für die Be-
arbeitung der Anfragen zum Teil erheblich ist, 
stellt sich unweigerlich auch die Frage nach 
der angemessenen Vergütung und dem jewei-

ligen Kostenschuldner. Schließlich sehen sich 
Zahnärzte zunehmend mit umfangreichen Fra-
genkatalogen, deren Inhalt über die eigent-
liche Behandlung hinausgeht, und auch der 
Anforderung zur Übersendung der vollständi-
gen Behandlungsunterlagen konfrontiert. Dies 
wirft die Frage auf, welche Daten die Versiche-
rer erheben dürfen.

Verschiedene Vertragsbeziehun-
gen

Private Krankenversicherer sind an dem Be-
handlungsvertrag zwischen Zahnarzt und 
Patienten nicht beteiligt. An dem Versiche-
rungsvertrag zwischen Patient/Versicherungs-
nehmer (hier als Regelfall abgenommen: 
zugleich Versicherter) und Versicherer ist wie-
derum der Zahnarzt nicht beteiligt. Verknüp-
fendes Element ist somit allein der Patient, der 
zwei verschiedene, voneinander unabhängige 
Vertragsverhältnisse eingegangen ist. Demzu-
folge können mangels vertraglicher Grundlage 
keine eigenen Auskunfts- und Einsichtsansprü-
che eines privaten Krankenversicherers gegen 
den behandelnden Zahnarzt bestehen. 
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Einsichtsrecht des Patienten in die 
zahnärztliche Dokumentation

Der Patient hat nach ständiger Rechtspre-
chung jedoch aufgrund des Behandlungsver-
trags das Recht, in der Praxis des Zahnarztes 
in die Behandlungsunterlagen Einsicht zu neh-
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nachkommen, indem er vollständige Kopien 
der Behandlungsunterlagen bereithält und 
dem Patienten gegen Kostenerstattung zur 
Verfügung stellt. Ein Anspruch auf Herausga-
be der Behandlungsdokumentation im Original 
besteht im Regelfall nicht. 

Das Einsichtsrecht erstreckt sich auf die ob-
jektive Dokumentation, die aus medizinischen 
Gründen zur Therapiesicherung zu erstellen 
ist; soweit der Zahnarzt persönliche Anmer-
kungen (subjektive Eindrücke und Wahrneh-
mungen) ohne medizinischen Zusammenhang 
in die Karteikarte aufgenommen hat, sind die-
se nicht vom Einsichtsrecht des Patienten er-
fasst. Wenn entsprechende Einträge unkennt-
lich gemacht worden sind, ist jedenfalls auf 
Nachfrage des Patienten und zur Vermeidung 
von Missverständnissen zu erläutern, dass es 
sich bei den unkenntlichen Einträgen nicht um 
Bestandteile der objektiven, medizinischen 
Dokumentation handelt. Pauschale Zweifel an 
der Richtigkeit einer solchen Erklärung sind 
unbegründet.
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sind Fragen des Patienten zur Behandlung und 
auch zur Rechnungslegung im gebotenen Um-
fang zu beantworten. 
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gegenüber seinem Versicherer
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men seiner Krankenversicherung bestimmen 
sich nach dem jeweiligen Versicherungsver-
trag und nach dem Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG). Vor Abschluss des Versiche-
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Patienten über den vom Versicherer ange-
fragten Gesundheitszustand, § 19 VVG. Nach 
Eintritt eines Versicherungsfalls ist der Patient 
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die notwendigen Informationen zur Verfügung 
zu stellen, damit dieser den Versicherungsfall 
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len kann, vgl. § 31 VVG. Darüber hinaus wird 
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lung einer Kostenzusage des Versicherers vor 
Beginn bestimmter Behandlungen vereinbart.
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Einverständnis mit der Befragung anderer Per-
sonen, beispielsweise Zahnärzten, über seinen 
Gesundheitszustand zu erklären. Die rechtli-
chen Anforderungen an die „Erhebung perso-
nenbezogener Gesundheitsdaten bei Dritten“ 
sind zum 1. Januar 2008 abschließend in § 213 
VVG normiert worden, nachdem die frühere 
Praxis der Versicherer zur Einholung einer um-
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rung bei Abschluss des Versicherungsvertrags 
vom Bundesverfassungsgericht beanstandet 
worden war. Nach der Neuregelung ist die Da-
tenerhebung von der ausdrücklichen Einwil-
ligung des Patienten abhängig, die jederzeit 
widerrufen werden kann. Wird die Einwilligung 
nicht erteilt, dürfen keine Daten bei Dritten 
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enten gegenüber dem Versicherer gemäß § 31 
VVG bleibt davon unberührt. 
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tenerstattung ist auf die Gewährung der für 
die Prüfung im Einzelfall erforderlichen Infor-
mationen durch den Versicherungsnehmer 
beschränkt. Der Versicherungsfall wird regel-
mäßig mit Übersendung der Abrechnung über 
zahnärztliche Leistungen angezeigt. Da ein 
Zahnarzt gemäß § 1 Abs. 2 GOZ nur Vergütun-

Der Patient hat das 

Recht zur Einsicht-

nahme in seine 

Behandlungsunter-

lagen – aber nicht 

uneingeschränkt.

Recht & Steuern 
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gen für Leistungen berechnen darf, die nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst für eine medi-
zinisch notwendige ärztliche Versorgung erfor-
derlich sind, hat der Versicherer zunächst da-
von auszugehen, dass die Aufwendungen nach 
objektivem Maßstab notwendig waren. Hat der 
Versicherer Zweifel an der Notwendigkeit der 
Behandlung und an der Richtigkeit der Rech-
nungslegung, so sind diese Zweifel bei der 
Anfrage an den Versicherungsnehmer nach-
vollziehbar und hinreichend substantiiert dar-
zulegen. Die pauschale Angabe von Zweifeln 
versetzt den Versicherungsnehmer nicht in die 
Lage, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Nach hinreichender Konkretisierung ist die 
Versicherungsanfrage sodann vom Standpunkt 
eines verständigen Versicherungsnehmers zu 
beantworten. Sind ihm Umstände unbekannt, 
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im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren. 
Soweit erforderlich, kann über die Auskunft 
hinaus auch die Vorlage von Belegen – etwa 
Arztbriefe oder anderes – verlangt werden. 

Die Vorlage von Auszügen aus der Behand-
lungsdokumentation kann nur in Ausnah-
mefällen verlangt werden, wenn durch die 
Auskunftserteilung die zur Beurteilung erfor-
derliche Datenlage nicht hergestellt werden 
konnte. Entgegen der Ansicht einiger Versi-
cherer ist der Versicherungsnehmer keines-
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Einsichtsrecht in die Dokumentation gegen-
über dem Zahnarzt Gebrauch zu machen und 
sodann sämtliche Informationen (beispielswei-
se eine Kopie der gesamten Behandlungsdoku-
mentation) weiterzuleiten, die er von seinem 
behandelnden Zahnarzt erhalten hat. 

Eine Einsicht in die vollständige Dokumenta-
tion ist regelmäßig nicht erforderlich, da sie 
auch Gesundheitsdaten enthält, die sich nicht 
auf den Versicherungsfall beziehen. Die Vorla-
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schlägigen Teile der Krankenakte beziehen. 

Eine Ausnahme bestünde allenfalls bei begrün-
deten Zweifeln im konkreten Einzelfall zum 
Beispiel an den Angaben des Patienten über 

seinen Gesundheitszustand vor Abschluss des 
Versicherungsvertrags. Ohne diese begründe-
ten Zweifel dürfen weitergehende Daten je-
doch nicht infolge eines „Pauschalverdachts“ 
angefordert werden.

Unmittelbare Kommunikation 
Zahnarzt/Versicherer

Eine unmittelbare Kommunikation zwischen 
dem privaten Krankenversicherer und dem 
behandelnden Zahnarzt kommt in Betracht, 
wenn der Patient seinen Versicherer zur Befra-
gung des Zahnarztes ermächtigt und diesen 
für den konkreten Einzelfall von seiner Schwei-
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Die bereits angesprochene Einwilligung zur Da-
tenerhebung nach § 213 VVG sowie die Entbin-
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sind regelmäßig in einer Erklärung und einem 
Schriftstück zusammengefasst. Wichtig ist, 
dass der Zahnarzt sich zur eigenen Absi-
cherung vor jeglicher Auskunftserteilung 
an einen Krankenversicherer eine Kopie 
dieser Erklärungen des Patienten gegen-
über dem Versicherer vorlegen lässt. Zu-
sätzlich sollte eine Rückfrage beim Patienten 
über den Fortbestand dieser Erklärungen er-
folgen, da es dem Patienten jederzeit freisteht, 
diese Erklärungen gegenüber seinem Versi-
cherer zu widerrufen.

Die Datenerhebung nach § 213 VVG ist eben-
falls nur dann zulässig, wenn diese zur Beur-
teilung des zu versichernden Risikos oder der 
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Der Versicherer kann keine Ansprüche stellen, 
die über die eigenen Einsichtsrechte des Pati-
enten hinausgehen (zum Beispiel die Heraus-
gabe der Dokumentation im Original, die Vor-
lage einer Behandlungsdokumentation, in der 
subjektive Anmerkungen ohne medizinische 
Relevanz nicht unkenntlich gemacht worden 
sind). Es fehlt insoweit an einer Rechtsgrund-
lage. 

Eine Fortsetzung des Beitrages erfolgt im ZBB 
Nr. 4/2013. 
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Die Anfragen von 

privaten Krankenver-

sicherern sorgen an 

sich schon für viele 

Fragen in den  

Zahnarztpraxen und 

bei den Patienten.

Anfragen privater Krankenversicherer
Im ZBB 3/2013 ging es um die verschiedenen Vertragsbeziehungen, das Einsichts-
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Patienten gegenüber seinem Versicherer sowie der unmittelbaren Kommunikation. 

Autorin: Dr. jur. Kathrin Janke, Justitiarin der 
Zahnärztekammer Nordrhein

Im Teil 1 endete der letzte Abschnitt mit der 
Überschrift: „Unmittelbare Kommunikation 
Zahnarzt/Versicherer“: „Der Versicherer kann 
keine Ansprüche stellen, die über die eigenen 
Einsichtsrechte des Patienten hinausgehen ... 
Es fehlt insoweit an einer Rechtsgrundlage.“ 
Der Beitrag setzt sich wie folgt fort:

Soweit Versicherer zusätzliche Untersuchun-
gen und Dokumentationen wünschen, die in-
nerhalb der Behandlung nicht notwendig ange-
fallen sind, handelt es sich bereits nicht mehr 
um die Erhebung von – bereits vorliegenden 
– Daten im Sinne des § 213 VVG. Der Zahnarzt 
kann entsprechende Anfragen ablehnen. Dies 
gilt insbesondere für die Anforderung zusätz-
licher Röntgenbilder. Nach der Röntgenver-
ordnung (RöV) ist es dem Zahnarzt untersagt, 
ohne rechtfertigende Indikation Röntgenunter-
suchungen durchzuführen. Die rechtfertigende 
Indikation setzt nach § 23 RöV einen gesund-
heitlichen Nutzen voraus, der bei reinen Prüf-
zwecken jedoch nicht gegeben ist.

Vergütung von Anfragen privater 
Krankenversicherer

Die Problematik der Vergütung von Anfragen 
privater Krankenversicherer wird zwischen den 
Beteiligten insbesondere im Hinblick auf den 
Umfang und die Rechtsgrundlage eines Vergü-
tungsanspruchs rechtlich unterschiedlich be-
wertet. Unstreitig besteht ein Vergütungsan-
spruch des Zahnarztes für die Erstellung von 
zahnärztlichen Berichten und Befundmitteilun-
gen auf Verlangen des Patienten. Der Anspruch 
richtet sich grundsätzlich gegen den Patienten 
als Vertragspartner des Zahnarztes und ist als 
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Grundlage der GOZ in Verbindung mit der GOÄ 
zu berechnen. Im Hinblick auf die Gebühren-
bemessung ist dabei stets zu berücksichtigen, 
dass sich die Vergütung nach Schwierigkeit 
und Aufwand im jeweiligen Einzelfall zu rich-
ten hat. Soweit dies eine Steigerung über den 
3,5-fachen Satz hinaus erfordert, ist der Zahn-
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Vereinbarung vor der Leistungserbringung in 
einem Schriftstück zu treffen (vgl. § 2 Abs. 1 
und Abs. 2 GOZ). Fordert der Patient darüber 

Nachdruck mit 

freundlicher 

Genehmigung der 

Zahnärztekammer 

Nordrhein.



35ZBB Ausgabe 4/2013

Recht & Steuern 

hinaus Kopien der Behandlungsdokumentation 
oder Duplikate von Modellen oder Röntgenbil-
dern an, besteht weiterhin ein Anspruch des 
Zahnarztes gegen den Patienten auf Ersatz der 
tatsächlich anfallenden Kosten. 

Bei einer direkten Anfrage des Versicherers an 
den Zahnarzt werden hinsichtlich der sodann 
anfallenden Vergütung des Zahnarztes unter-
schiedliche rechtliche Auffassungen vertreten, 
die noch keiner höchstrichterlichen Klärung 
zugeführt worden sind: 

­� Sieht man in der Anfrage der Versicherung 
eine Anfrage im Namen und Auftrage des 
Patienten, so ist es auch hier gerechtfertigt, 
die GOZ/GOÄ als Rechtsgrundlage hinzuzu-
ziehen; dies selbstverständlich auch im Hin-
blick auf die Möglichkeit einer vorherigen 
Vergütungsvereinbarung über den Steige-
rungssatz, um eine dem Aufwand entspre-
chende Vergütung zu gewährleisten. 

­� Sieht man in der Anfrage der Versicherung 
ein eigenes Interesse des Versicherungsun-
ternehmens und die indirekte Geltendma-
chung des Auskunftsanspruchs nach § 31 
VVG, so ist der Rückgriff auf das Bürgerli-
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einer Dienstleistung) gerechtfertigt, da es 
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des Zahnarztes handelt. 

Soweit keine anderweitigen Anhaltspunkte vor-
liegen, kann regelmäßig von einer Anfrage des 
Versicherers im eigenen Namen ausgegangen 
werden. Es bietet sich an, die Vergütung für 
die Dienstleistung vor Beantwortung der Ver-
sicherungsanfrage schriftlich zu vereinbaren, 
um nicht im Nachhinein über die übliche Ver-
gütung streiten zu müssen. Letztlich besteht 
aber sowohl auf der Grundlage der GOZ/GOÄ 
als auch auf der Grundlage des BGB die Mög-
lichkeit, eine dem Aufwand und der Schwierig-
keit der Anfrage angemessene Vergütung zu 
verlangen.

Schlussbemerkungen

Anfragen privater Krankenversicherer sollten 
ausschließlich in enger Absprache mit dem 

Patienten beantwortet werden, damit dieser 
über die Übermittlung seiner Gesundheits-
daten entscheiden kann. Bevor der Zahnarzt 
selbst Informationen unmittelbar an den Ver-
sicherer übermittelt, müssen eine gültige 
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Einwilligung in die Datenerhebung schriftlich 
vorliegen. Im Regelfall kann sodann eine sach-
gerechte Abwicklung der Versicherungsanfra-
ge erfolgen. Die Unterlagen können aber auch 
dem Patienten zur Verfügung gestellt werden, 
damit dieser die Weiterleitung an den Versi-
cherer veranlasst. 

Gehen die Fragestellungen über die beim Zahn-
arzt vorliegenden Daten hinaus, sollte dies 
dem Versicherer mitgeteilt werden. Zusätzli-
che, also für die Behandlung nicht notwendi-
ge Untersuchungen und Dokumentationen auf 
Verlangen des Versicherers muss der Zahnarzt 
nicht vornehmen. Auch dies ist dem Versiche-
rer zu erläutern. Ist der Zusammenhang der 
angeforderten Daten mit dem vorliegenden 
Versicherungsfall für den Zahnarzt nicht ein-
deutig erkennbar oder werden über die übli-
chen Fragestellungen hinaus auch Kopien der 
Behandlungsdokumentation gefordert, bietet 
sich die Überlassung dieser Daten – soweit der 
Patient ein Anrecht darauf hat – unmittelbar 
an den Patienten an, damit dieser in eigener 
Verantwortung über die Weiterleitung an den 
Versicherer entscheidet.

Die Angaben gegenüber dem Versicherer ha-
ben wahrheitsgemäß zu erfolgen und Unter-
lagen sind unverändert und vollständig zu 
übermitteln. Dies gilt selbstverständlich auch, 
wenn dadurch Umstände mitgeteilt werden 
müssen, die zu einer Ablehnung der Kosten-
erstattung führen (beispielsweise bei Behand-
lungsbedürftigkeit bereits vor Abschluss des 
Versicherungsvertrags). Auch wenn der Patient 
zur Durchführung der notwendigen Behand-
�$��� <��������� �$�� ���� �����$��� ���� _����	
�-
rers angewiesen ist, dürfen keine Informatio-
nen „zugunsten“ des Patienten zurückgehalten 
werden, um sich nicht dem Vorwurf der Betei-
ligung an einer strafbaren Handlung ausge-
setzt zu sehen. Der vermeintliche „Gefallen“, 
um den Patienten womöglich bitten, stellt sich 

Das Resümee in 
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--> Antworten in 

enger Absprache mit 

dem Patienten

--> gültige 

�	
~�������	
�����-

bindung

--> schriftliche Ein-

willigung in 

Datenerhebung

--> keine 

zusätzlichen 

Untersuchungen/

Dokumentationen

--> wahrheitsgemä-
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für den Zahnarzt somit als „Falle“ dar – auch 
wenn dies zu einer Patientenbeschwerde bei 
der Zahnärztekammer führt: In einem aktuel-
len Verfahren beschuldigt ein Patient seinen 
Zahnarzt, für die Leistungsablehnung seines 
Versicherers verantwortlich zu sein, weil er – 
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Abschluss des Versicherungsvertrags einen 
Befund dokumentiert hat und diesen Eintrag 
bei Anfrage des Versicherers nicht „unter-
schlagen“ habe. Der Eintrag belegt eindeu-
tig eine Behandlungsbedürftigkeit bereits vor 
Abschluss des Versicherungsvertrags, die der 
Patient bei den Voranfragen des Versicherers 
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Weiterhin ist festzustellen, dass das Verhalten 
einiger weniger privater Krankenversicherer 
in jüngster Zeit Anlass zu einem starken An-
stieg der Anfragen an die Zahnärztekammer 
geführt hat. Dabei wird auch von einem Ver-
sicherungsunternehmen (private Krankenzu-
satzversicherung) berichtet, welches ohne 
gesonderte Begründung im Zusammenhang 
mit – zum Teil geringfügigen – Kostenerstat-
tungsanträgen die gesamte Behandlungsdo-

kumentation über Jahre hinweg anfordert, um 
nachträgliche Leistungsausschlüsse zu über-
prüfen. Hier drängt sich die Frage auf, ob in all 
diesen Fällen tatsächlich berechtigte Zweifel 
an den Angaben des Patienten bei Abschluss 
des Versicherungsvertrags bestehen können; 
nur dann wäre der Versicherer aber überhaupt 
zur Erhebung dieser umfassenden Daten nach 
Abschluss des Vertrages berechtigt. Ein Gene-
ralverdacht dürfte jedenfalls nicht ausreichen 
und auch das Verhalten der übrigen Versiche-
rer lässt keinen Schluss auf ein solch unredli-
ches Verhalten einer Vielzahl von Patienten zu. 

Sollte der Patient vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrags nicht ausreichend zu seinem 
Gesundheitszustand befragt worden und damit 
auch nicht über etwaige Leistungsausschlüs-
se beraten und informiert worden sein, stellt 
sich die Frage nach der Zulässigkeit solcher 
nachträglichen Leistungsausschlüsse, denen 
gegebenenfalls eine lange Zeit von Beitrags-
zahlungen vorausgegangen ist. Die Beantwor-
tung dieser Fragen wird erneut den Gerichten 
überlassen bleiben. 

Recht & Steuern 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG):

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-

cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 

Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 

eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 

ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung 

beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. ...
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(1) Der Versicherer kann nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 

verlangen, dass der Versicherungsnehmer jede Auskunft erteilt, die 

zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
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Versicherer insoweit verlangen, als deren Beschaffung dem Versiche-

rungsnehmer billigerweise zugemutet werden kann.
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Schadensermittlungskosten
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mers oder der versicherten Person einem von ihnen benannten Arzt 

oder Rechtsanwalt Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
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über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt 

hat. Der Auskunftsanspruch kann nur von der jeweils betroffenen 

Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. 

Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme 

auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, hat der Versicherer die 

entstandenen Kosten zu erstatten.

§ 213 Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten 

bei Dritten

(1) Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch den 

Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern und sonstigen 

@���������������^������
������$������������
���^�������������
-

nenversicherern und gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenos-

senschaften und Behörden erfolgen; sie ist nur zulässig, soweit die 

Kenntnis der Daten für die Beurteilung des zu versichernden Risikos 
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����������
��

eine Einwilligung erteilt hat.

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Abgabe 

der Vertragserklärung erteilt werden. Die betroffene Person ist vor 

einer Erhebung nach Absatz 1 zu unterrichten; sie kann der Erhebung 

widersprechen.

(3) Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine Erhe-

bung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung 

eingewilligt worden ist.

(4) Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf das 

Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrichtung.
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